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der Sparkasse Beckum-Wadersloh 
der Sparkasse Münsterland Ost 
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Andreas Höllmann       Jagdgenossenschaft Füchtorf I 
Laerer Straße 31                  - der Jagdvorstand –  
48336 Sassenberg-Füchtorf 
 
 
         Füchtorf, den 15.05.2022 
 
 

Einladung 
 
 

 
Die nächste Genossenschaftsversammlung des gemeinschaftlichen Jagdbezirks 
Füchtorf I findet am 
 

Donnerstag, den 23. Juni 2020 um 19:00 
in der  Pension Buschkotten  

Elve 6 in Füchtorf 
 
statt. 
 
Tagesordnung: 
 
 

1. Billigung der Niederschrift der letzten Genossenschaftsversammlung 

2. Kassenbericht und Haushaltsplan 2020-2022 

3. Bericht der Kassenprüfer 

4. Entlastung des Vorstandes und der Kassenführung 

5. Neuwahl des Vorstandes 

a)    Wahl des Vorsitzenden des Jagdvorstandes (Jagdvorsteher) und seines   

       Stellvertreters 

b)    Wahl von zwei Beisitzern und deren Stellvertretern 

6. Wahl eines Schriftführers und dessen Stellvertreters 

7. Wahl eines Kassenführers und dessen Stellvertreters 

8. Wahl von zwei Kassenprüfern und deren Stellvertretern 

9. Bericht der Jagdpächter I 

10. Haushaltsplan 2022 – 2022 

11. Verschiedenes 

 
Aufgrund des aktuell guten Kassenbestandes der Jagdgenossenschaft Füchtorf I 
hat der Vorstand die Familie Nettelnstroth gebeten, im Rahmen der Versammlung 
ein Grillbuffet anzubieten. Nach einer längeren Phase des Stillstands im 
gesellschaftlichen Leben möchten wir die Versammlung nutzen, um ein 
gemütliches Beisammensein aller Jagdgenossen zu ermöglichen. 
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Für die Planung des Grillbuffets möchten wir deshalb bis spätestens zum 
19. Juni um Anmeldung zur Jagdgenossenschaftsversammlung bitten. 
 
 
Kontaktdaten für die Anmeldung: 
 
Stefan Wöstmann  Tel.  05426-946849 
    Mail:  swoestmann@aol.com 
 
Ludger Kreimer  Tel. 05426-5397 

Mail: ludger.kreimer@gmx.de 
 
 
 
 
Andreas Höllmann 
 
(Jagdvorsteher) 
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Warendorf, den 16.05.2022 

 

Redaktionelles  

 

 

 

 

 

Veröffentlichung des Amtsblattes des Kreises Warendorf in der 21. 

Kalenderwoche 

 

In der 21. Kalenderwoche erscheint das Amtsblatt am 27.05.2022.       

Die Abgabefrist endet am 24.05.2022 um 11 Uhr.  

 

Im Auftrag 

 

gez.  

Rogoski 
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Bekanntmachung gem. § 21a  

der 9. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

(Verordnung über das Genehmigungsverfahren – 9. BImSchV) 

 

Kreis Warendorf Warendorf, 17.05.2022 

Az.: 63-40250/2019 

 

Der Kreis Warendorf, Waldenburger Straße 2, 48231 Warendorf, hat der UKA Meißen Pro-

jektentwicklungsgesellschaft, Dr.-Eberle-Platz 1, 01662 Meißen, gem. § 4 und § 6 i.V.m. § 10 

des Bundes-Immissionsschutzgesetzes – BImSchG i.V.m. § 1 und Nr. 1.6.2. des Anhanges 

der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen – 4.BImSchV - die Genehmigung zur 

Errichtung und zum Betrieb von 4 Windenergieanlagen (WEA) vom Typ NORDEX N149-4.5 

TS125 STE (WEA 1) und NORDEX N149-4.5 TCS164 STE (WEA 2, WEA 3 und WEA 4), 

erteilt. 

 

Eingeschlossene Entscheidungen 

Diese immissionsschutzrechtliche Genehmigung schließt gemäß § 13 BImSchG die folgen-

den Entscheidungen ein: 

(1) Baugenehmigung nach Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) 

(2) Entscheidung gemäß § 9 (1) Denkmalschutzgesetz (DSchG NRW) der Gemeinde 

Everswinkel vom 26-11-2021, Az.: 60-63.20.01-055/2021 

(3) Zustimmung nach § 14 (1) Luftverkehrsgesetz (LuftVG) der Bezirksregierung Müns-

ter, Dezernat 26, - Luftfahrt -, vom 11.08.2020, Az.: 26.01.01.07 Nr. 83-20 

 

Die Anlagen dürfen auf den Grundstücken in Everswinkel, Gemarkung Everswinkel, Flur 13, 

Flurstück 5 (WEA 1), Flur 13, Flurstück 53 (WEA 2), Flur 13, Flurstück 67 (WEA 3) und Flur 

12, Flurstück 27 (WEA 4), errichtet und betrieben werden. 

 

Der Genehmigungsbescheid enthält folgende Rechtsmittelbelehrung: 
„Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe beim Ober-

verwaltungsgericht Münster, Aegidiikirchplatz 5, 48143 Münster oder Postfach 6309, 48033 

Münster Klage einreichen.“ 

 

Ich weise darauf hin, dass der Genehmigungsbescheid unter Auflagen zum Baurecht / 

Brandschutz, zum Immissionsschutzrecht, zum Wasser- und Bodenschutzrecht, zum Natur-

schutzrecht, zum Luftfahrtrecht und zum Arbeitsschutzrecht ergangen ist. 

 

Eine Ausfertigung des gesamten Bescheides vom 27.04.2022 liegt in der Zeit vom 

24.05.2022 bis einschließlich 07.06.2022 im Kreishaus Warendorf, Waldenburger Straße 2 

und im Rathaus der Gemeinde Everswinkel, Am Magnusplatz 30, 48351 Everswinkel aus. 

Die Unterlagen können unter Vereinbarung eines Termins, während der Dienststunden ein-

gesehen werden: 

 

- Kreis Warendorf - Terminvereinbarung unter 02581/536346  
- Gemeinde Everswinkel – Terminvereinbarung unter 02582/88306 

 
Zusätzlich ist der Bescheid - ohne Unterlagen - im Internet unter www.kreis-warendorf.de 
(Bekanntmachungen - Immissionsschutz) sowie über das zentrale UVP-Portal des Landes 
NRW unter www.uvp-verbund.de einsehbar.  

 

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch gegenüber Dritten, die keine Ein-

wendung erhoben haben, als zugestellt. 

 

Kreis Warendorf 
Im Auftrag 
Eickmeier 
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Benachrichtigung

eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen.

Da der derzeitige Aufenthalt der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das Schreiben
gem. §1 i. V. m. §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen hiermit
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag
der Bekanntmachung
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen
können.

Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Amt für öffentliche Sicherheit, Ordnung und
Straßenverkehr, Zimmer B1.32 Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen
Dienstzeit eingesehen werden.

Warendorf, 18.05.2022

Kreis Warendorf
Der Landrat
Im Auftrag

Das Amt für öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf
hat für

Herrn  Marius Ion

letzte bekannte Anschrift: Stromberger Straße 138  59269 Beckum
mit Schreiben vom:  20.04.2022
Aktenzeichen:   410120020436
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Benachrichtigung 
 
 
 
Der Kreis Warendorf hat in dem Verwaltungsverfahren, Akram Battal, geb. am 11.12.00, 
zuletzt wohnhaft in 48291 Telgte, Ostbeverner Str. 22, mit Schreiben vom 10.05.2022, 
Aktenzeichen:  36.50.31, eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der o. g. Person nicht bekannt ist, wird das Schreiben 
gem. § 1 i. V. m. § 10 Abs. 2 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit öffentlich zugestellt. 
 
Es gilt an dem Tage als zugestellt, an dem seit dem Tage des Aushangs zwei Wochen 
verstrichen sind. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zimmer B 0.60, Waldenburger Straße 2, 
48231 Warendorf während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen werden. 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
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Öffentliche Bekanntmachung 

 

 

Der Kreis Warendorf hat in dem Verwaltungsverfahren, Andreas Wallukat, zuletzt 

wohnhaft Hansastraße 13 in 59229 Ahlen, mit Schreiben vom 16.05.2022 unter dem 

Aktenzeichen 3105/556622 eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 

 

Da der derzeitige Aufenthaltsort der oben genannten Person nicht bekannt ist, wird das 

Schreiben durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt (§ 1 in Verbindung mit § 10 

Abs. 2 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen). Es wird 

darauf hingewiesen, dass Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren 

Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

 

Es gilt an dem Tage als zugestellt, an dem seit dem Tage des Aushangs zwei Wochen 

verstrichen sind. 

 

Das Schreiben kann im Jobcenter Kreis Warendorf, Anlaufstelle Ahlen, Zimmer 1.28, 

Raiffeisenstraße 11, 59229 Ahlen, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 

werden. 

 

 

Kreis Warendorf 

Der Landrat 
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